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(2) Während des Grundwehrdienstes bzw. des aktiven Wehr
dienstes auf Zeit dürfen den Wehrpflichtigen keine Über
leitungsverträge oder Aufhebungsverträge angeboten werden. 
Aufhebungsverträge dürfen nur auf Antrag von Wehrpflichti
gen abgeschlossen werden. Im übrigen besteht der besondere 
Kündigungsschutz nach den entsprechenden Rechtsvorschrif
ten. Dieser Kündigungsschutz erlischt, wenn sich die Wehr
pflichtigen nicht innerhalb von 5 Arbeitstagen nach der Ent
lassung aus dem aktiven Wehrdienst zur Arbeitsaufnahme 
melden.

(3) Beginnen Wehrpflichtige den aktiven Wehrdienst in 
militärischen Berufen oder setzen diesen in den Dienstverhält
nissen nach § 31 Abs. 3 des Wehrdienstgesetzes fort, so sind 
die Arbeitsrechts- oder Dienstverhältnisse nach den entspre
chenden Rechtsvorschriften zu lösen. Die Zugehörigkeit zu 
einer sozialistischen Genossenschaft kann auf der Grundlage 
der geltenden Statuten gelöst werden. Anderenfalls ruht die 
Mitgliedschaft.

§ 23
(1) Die staatlichen Organe und Betriebe sind verpflichtet, 

die Wehrpflichtigen für die Dauer des Reservistenwehrdienstes 
von der Arbeit freizustellen.

(2) Aus der Ableistung des Reservistenwehrdienstes dürfen 
den Wehrpflichtigen keine Nachteile hinsichtlich der Arbeits
rechts- bzw. Dienstverhältnisse oder der Zugehörigkeit zu so
zialistischen Genossenschaften entstehen. Im übrigen gilt § 22 
Abs. 2.

Aufgaben zur unmittelbaren Vorbereitung auf die 
Einberufung sowie während des Wehrdienstes

§24
Die staatlichen Organe und Betriebe haben gegenüber den 

Wehrpflichtigen ihres Zuständigkeitsbereiches nach der Mu
sterung bis zur Einberufung insbesondere folgende Aufgaben 
zu erfüllen:

a) Förderung der Wehrbereitschaft und der Wehrfähigkeit 
der Wehrpflichtigen sowie Unterstützung von weiteren 
Maßnahmen zur zielgerichteten Vorbereitung auf den 
Wehrdienst,

b) Sicherung der Berufsvorbereitung für den aktiven Wehr
dienst in militärischen Berufen,

c) Vertrautmachen der Wehrpflichtigen mit den Rechtsvor
schriften über den Wehrdienst,

d) feierliche Verabschiedung zum Wehrdienst.

§25
(1) Die staatlichen Organe und Betriebe haben gegenüber 

den aus ihrem Zuständigkeitsbereich einberufenen Wehr
pflichtigen, die den aktiven Wehrdienst als Grundwehrdienst 
oder Dienst auf Zeit leisten, insbesondere folgende Aufgaben 
zu erfüllen:

a) ständig eine enge Verbindung zu den einberufenen Wehr
pflichtigen zu halten und sie unter Berücksichtigung der 
Anforderungen und Möglichkeiten des aktiven Wehr
dienstes auch zur Teilnahme an betrieblichen Höhepunk
ten einzuladen,

b) Würdigung vorbildlicher Leistungen während des Wehr
dienstes,

c) Beteiligung an staatlichen oder betrieblichen Auszeich
nungen der bisherigen Arbeitskollektive,

d) Einbeziehung der Familienangehörigen (besonders der 
Ehefrauen und Kinder) in das betriebliche, politische und 
kulturelle Geschehen und Gewährung erforderlicher 
Hilfe und Unterstützung,

e) Aufnahme entsprechender Festlegungen zu den unter 
Buchstaben a bis d genannten Aufgaben in Betriebs
kollektivverträge, andere Vereinbarungen oder in schrift
liche Weisungen der Leiter der staatlichen Organe oder 
Betriebe.

(2) Die Zahlung von Jahresendprämie an Wehrpflichtige, die 
aktiven Wehrdienst nach Abs. 1 leisten, hat nach den entspre

chenden Rechtsvorschriften anteilmäßig zu erfolgen. Für die 
Zeit des Reservistenwehrdienstes besteht Anspruch auf Zah
lung der vollen Jahresendprämie.

V. Abschnitt
Mitteilungspflicht, Freistellung von der Arbeit,

Kosten und Beschwerde

§26
Mitteilungspflicht über Veränderungen zur Person 

durch die Wehrpflichtigen
(1) Die Wehrpflichtigen sind verpflichtet, Veränderungen 

zur Person unverzüglich dem für ihren Wohnsitz zuständigen 
Wehrkreiskommando mitzuteilen.

(2) Die Mitteilungspflicht über Veränderungen zur Person ist 
von den Wehrpflichtigen durch persönliches Erscheinen in den 
zuständigen Wehrkreiskommandos bzw. durch schriftliche 
Mitteilung an die zuständigen Wehrkreiskommandos zu erfül
len.

(3) Die Wehrpflichtigen haben durch ihr persönliches Er
scheinen den zuständigen Wehrkreiskommandos zu melden:

a) den Zeitpunkt und die Dauer einer vorgesehenen Ab
wesenheit vom Ort des Wohnsitzes für länger als 30 Tage 
und den vorgesehenen Aufenthaltsort,

b) den Zeitpunkt der beabsichtigten Aufnahme eines Fach
oder Hochschulstudiums,

c) den Zeitpunkt und die Dauer einer Reise in das Ausland 
(mit Ausnahme von Reisen in das sozialistische Ausland 
bis zu 30 Tagen).

(4) Die Wehrpflichtigen haben durch eine schriftliche Mit
teilung oder durch ihr persönliches Erscheinen den zuständi
gen Wehrkreiskommandos zu melden:

a) die Änderung des Namens,
b) die Änderung der Arbeitsstelle, des Berufes oder der 

Ausbildung,
c) ärztlich festgestellte schwere Störungen der Gesundheit 

und Einschränkungen der Leistungsfähigkeit.
(5) Der im Abs. 4 Buchstaben b und c festgelegten Mittei

lungspflicht unterliegen Wehrpflichtige vom Zeitpunkt der 
Bekanntmachung der Musterung ihres Geburtsjahrganges bis 
zum 31. Dezember des Jahres, in dem sie das 35. Lebensjahr 
vollenden.

(6) Die Leiter der Wehrkreiskommandos können Wehrpflich
tigen über den im Abs. 5 genannten Zeitraum hinaus weiter
hin Auflagen zur Mitteilungspflicht über Veränderungen zur 
Person erteilen.

(7) Für Wehrpflichtige, die als dauernd dienstuntauglich be
gutachtet werden, entfällt für die Zeit der dauernden Dienst
untauglichkeit die Mitteilungspflicht über Veränderungen zur 
Person gegenüber den zuständigen Wehrkreiskommandos. Die 
Mitteilungspflicht nach § 13 Abs. 1 des Wehrdienstgesetzes 
bleibt davon unberührt.

(8) Für weibliche Bürger der Deutschen Demokratischen 
Republik, die nach § 12 Abs. 4 des Wehrdienstgesetzes einen 
Einberufungsbefehl erhalten haben, gelten die Regelungen 
der Absätze 1 bis 6 entsprechend.

(9) Im Verteidigungszustand entfällt die im Abs. 5 getroffene 
Einschränkung. Zusätzlich zu den in den Absätzen 3 und 4 
getroffenen Regelungen sind Änderungen des Wohnsitzes dem 
zuständigen Wehrkreiskommando durch persönliches Erschei
nen oder durch eine schriftliche Mitteilung zu melden.

(10) Während der Dauer des Wehrdienstes besteht keine 
Mitteilungspflicht über Veränderungen zur Person gegenüber 
dem Wehrkreiskommando.

§27
Mitteilungspflicht der staatlichen Organe und Betriebe

(1) Die staatlichen Organe und Betriebe, die von den Wehr
kreiskommandos zur Mitteilungspflicht über Wehrpflichtige 
benannt werden, haben den zuständigen Wehrkreiskomman
dos schriftlich mitzuteilen:


